
Stadt Neumünster Neumünster, 8. Juli 2022 

Der Oberbürgermeister 

Haushalt und Finanzen  

- Abt. Beteiligungen, Zentrales Controlling und Statistik 

 

 

  AZ: -20.4- Frau Schwark 

 

 

Drucksache Nr.:  1114/2018/DS 
=========================== 

 

 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Hauptausschuss 06.09.2022 Ö Vorberatung 

Ratsversammlung 13.09.2022 Ö Endg. entsch. Stelle 

 

 

Berichterstatter: 

 

Oberbürgermeister Bergmann 

 

 

Verhandlungsgegenstand: 

 

Städtische Beteiligungen: Kiek in! 

Anstalt öffentlichen Rechts der Stadt 

Neumünster,  

hier: Änderung der Satzung 

 

 

A n t r a g : 

 

Die anliegende Neufassung der  

Satzung der Kiek in! Anstalt öffentlichen 

Rechts der Stadt Neumünster wird 

beschlossen. 

 

 

 

 

 

ISEK: 

 

Konzernstruktur stärken 

 

 

 

 

 

Auswirkungen auf den Klimaschutz: 

 

 

 

     Ja – positiv 

     Ja – negativ  

 X   Nein 

 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

Im Rahmen der Verlustausgleichszahlungen 

an die Kiek in! Anstalt öffentlichen Rechts 

der Stadt Neumünster.   

 

 

 



-  2  - 

B e g r ü n d u n g : 
 

 

Im Rahmen der Umsetzung der Reform des Gemeindewirtschaftsrechts und des Antrags 

der Selbstverwaltung B-8 „Beteiligungsmanagement“ aus der Sitzung der Ratsversamm-

lung vom 11. Dezember 2018 wurde die Konzeption „Eckpunkte Beteiligungsmanage-

ment“ erarbeitet und mit Beschluss der Ratsversammlung vom 18. Juni 2019 (Vorlage 

Nr. 0319/2018/DS) bestätigt. Mit diesem Beschluss wurden gemeinschaftlich getragene 

Rahmenbedingungen zur Unterstützung der Selbstverwaltung und deren Vertreter/innen 

in den Beteiligungsgremien durch das Beteiligungsmanagement geschaffen.  

 

Ein maßgebender operativer Teilschritt dieser Konzeption war die Einbindung der ge-

meinschaftlich erarbeiteten Rahmenbedingungen in einen Muster-Gesellschaftsvertrag 

der Stadt Neumünster (M-GV-NMS), welcher mit Beschluss der Ratsversammlung vom                         

30. März 2021 (Vorlage Nr. 540/2018/DS) bestätigt wurde. 

 

In Anlehnung an den vorrangig für GmbHs geltenden Muster-Gesellschaftsvertrag der 

Stadt Neumünster wird avisiert, nunmehr auch die Satzung der Kiek in! Anstalt öffentli-

chen Rechts der Stadt Neumünster (kurz Kiek in! Neumünster) entsprechend anzugle i-

chen und insbesondere die Informations-, Teilnahme- und Einsichtsrechte der Stadt 

Neumünster bzw. des Beteiligungsmanagements, in die Satzung aufzunehmen. 

 

Weiterhin hat die Ratsversammlung in ihrer Sitzung am 10. November 2020 zur Vorlage 

0672/2018/DS dem Neubau eines Bettenhauses für das Internat der Landesberufsschu-

len sowie der Sanierung des Bestandsgebäudes des Kiek in! Neumünster mit einem Ge-

samtvolumen in Höhe von 10,4 Mio. € sowie einer dadurch bedingten langfristigen Erhö-

hung der durch die Stadt Neumünster gemäß § 12 der Satzung auszugleichenden Jahres-

verluste des Kiek in! Neumünster zugestimmt.  

 

Um eine eigentümerorientiertere Steuerung zu gewährleisten, wird beabsichtigt, die Ent-

scheidung des Verwaltungsrats zur Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplans des 

Kiek in! Neumünster einschließlich der fünfjährigen Finanzplanung und der Nachträge 

zukünftig einem zusätzlichen Zustimmungsvorbehalt der Ratsversammlung zu unterle-

gen. 

 

Nähere Informationen zu den Änderungen können den anliegenden Gegenüberstellungen 

der jeweils alten und neuen Fassung der Satzung entnommen werden. 

 

 

 

 

 

 

Bergmann 

 

Oberbürgermeister  

 

 

Anlagen: 

 

 Neufassung der Satzung des Kiek in! Neumünster und Synopse  
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